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An die

Interessenten der

Seminare „Sachverständige
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Sehr geehrte Damen und Herren, 

„öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige“ sind immer dann gefordert, wenn es um Fragen zur fachgerechten Handwerksarbeit, um Fragen der ordnungsgemäßen Abrechnung oder auch um Reparatur- oder Sanierungskonzepte geht. Oft enden Streitigkeiten zwischen Kunde und Handwerker vor Gericht.

Als Sachverständiger erstellen Sie auf Anforderung der Richter gerichtliche Gutachten oder im Auftrag von Kunden, Rechtsanwälten oder Versicherungen Privatgutachten. Ein lukratives Betätigungsfeld.

Damit Sie genau informiert sind, wie der Weg zur Bestellung und Vereidigung aussieht, haben wir die drei Schritte für Sie zusammengestellt:

1. 
Nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer zuständigen Handwerkskammer auf. Die Kammer sendet Ihnen Bewerbungsunterlagen zu und prüft zunächst das Vorliegen der allgemeinen Bestellungsvoraussetzungen.

2.
Anschließend nehmen Sie an den Seminaren „Sachverständige I“ und 
„Sachverständige II“ in Raesfeld, in Caputh bei Potsdam oder in Achim teil und legen dort die Prüfung zu den rechtlichen Grundlagen der Sachverständigentätigkeit ab.

3.
Die Überprüfung der fachlichen Kenntnisse erfolgt durch den Landesinnungsverband Ihres Handwerks. Ihr/e Ansprechpartner/in bei der Handwerkskammer informiert Sie auch zur fachlichen Prüfung.

Wenn Sie diese drei Prüfungen erfolgreich bestanden haben, obliegt es der Handwerks-kammer, Sie zu bestellen und zu vereidigen, denn nur sie nimmt diese hoheitliche Aufgabe wahr.
Informationen zu Inhalten, Terminen und Preisen der Seminare sowie die Ansprechpartner der Kammern finden Sie auf den folgenden Seiten. Für ein ausführliches Beratungsgespräch wenden Sie sich bitte an Claudia Koppers (0 28 65) 60 84-11.

Freundlicher Gruß aus Raesfeld

P.S.:
Als Angestellter oder Selbständiger mit weniger als fünf Jahren Selbstständigkeit, können 


Sie den Bildungsscheck NRW beantragen. Das Land fördert die Fortbildung mit 50% der 
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Kosten. Bitte fragen Sie uns!

Wie wird man öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger?

Die Grundlagen und Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung ergeben sich im einzelnen aus den von den Handwerkskammern erlassenen Sachverständigenordnungen (SVO). Die SVO bestimmt das Auswahl- und Bestellungsverfahren, nach dem die Handwerkskammern die öffentliche Bestellung durchführen, normiert die Rechte und Pflichten der Sachverständigen und regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Sachverständigen und Kammer.

Die wichtigsten Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung sind:

1.
Grundsätzlich Eintragung in die Handwerksrolle oder dem Verzeichnis der handwerksähnlichen 
  
Gewerbe seit 3 Jahren (praktische Erfahrung in unternehmerisch leitender Funktion eines 
  
Handwerksbetriebes)

2
Alter: mindestens 30, höchstens 65 Jahre

3.
Persönliche Eignung  -  Hierzu sind u.a. vorzulegen:

-
polizeiliches Führungszeugnis

-
Auszug aus dem Gewerbezentralregister

-
Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Finanzamt und Krankenkasse

4. 
Nachweis der besonderen Sachkunde (überdurchschnittliche Fachkenntnisse), der notwendigen 
praktischen Erfahrung sowie der Fähigkeit, Gutachten zu erstellen. Diese besondere Fachkunde wird 
nach einem von den Handwerkskammern ausgearbeiteten Verfahren, das neben der Erstellung eines 
Probegutachtens und eines schriftlichen Testes auch ein mündliches Fachgespräch vor einem 
kompetenten Ausschuss vorsieht, durch die Handwerkskammern mit Unterstützung des zuständigen 
Fachverbandes festgestellt.

5.
Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse (evtl. Schufa-Auskunft)

Als Sachverständiger kann aber auch öffentlich bestellt und vereidigt werden, wer:

1. zur selbständigen Ausübung eines Handwerks berechtigt (Meisterprüfung, Dipl.-Ing.), aber nicht 

eingetragen ist, dafür aber

2. in den letzten 10 Jahren mindestens 6 Jahre in einem Handwerksbetrieb des Gewerkes, für das er 
bestellt werden will, praktisch tätig gewesen ist, davon mindestens 3 Jahre als Handwerksunter-
nehmer oder in betriebsleitender Funktion (Eintragung!!),

3. seine Niederlassung als Sachverständiger oder, falls eine solche nicht besteht, seinen Hauptwohnsitz 
im Bezirk der Handwerkskammer hat,

4. und die übrigen genannten Voraussetzungen s.o. (Nr. 2-5) erfüllt.

Neben dem hohen fachlichen Wissen muss der Sachverständige auch die mit seiner Sachverständigentätigkeit zusammenhängenden rechtlichen Grundlagen beherrschen. Hierzu werden die erforderlichen rechtskundlichen Schulungen bei der von allen nordrhein-westfälischen Handwerkskammern getragenen Akademie des Handwerks auf Schloss Raesfeld durchgeführt. Das Seminar schließt mit einem Multiple-Choice-Test ab. Die Teilnahme an diesem oder einem anderen, von den Kammern anerkannten Seminar ist verbindlich.

Wir weisen darauf hin, dass eine öffentliche Bestellung und Vereidigung zum Sachverständigen keine eigenständige Ausbildung darstellt, an deren Ende die Bestellung steht. Entsprechend erfolgt seitens der Handwerkskammer keine konkrete, gewerkbezogene Schulung, sondern der Bewerber muss über die besondere fachliche Qualifikation in seinem Handwerk bereits verfügen und diese in dem dargestellten, vorgeschriebenen Verfahren nachweisen.

Ansprechpartnerin ist Claudia Koppers, Tel.: (0 28 65) 60 84-11  

e-Mail: c.koppers@akademie-des-handwerks.de

Sachverständige des Handwerks I

· Grundseminar  -

Hinweis:
1 ½-tägiges Wochenendseminar (15 Stunden)


Beginn: 1 Tag um 09:30 Uhr



Ende:    2. Tag um 13:30 Uhr
Methode:
Referat, Rollenspiel
Freitag, 09:30 Uhr bis 18:30 Uhr

1. Die rechtliche Position des handwerklichen Sachverständigen – Teil I

- Definition zur Sachverständigentätigkeit

- Aufgabengebiet des handwerklichen Sachverständigen 

2.
Die rechtliche Position des handwerklichen Sachverständigen – Teil II


- Eignung, Bestellungsvoraussetzungen, Bestellungsverfahren

3.
Was erwartet das Gericht vom handwerklichen Sachverständigen?


- Das Verhältnis des Sachverständigen zum Gericht
- Grundzüge der ZPO


- Zeuge, Sachverständiger, sachverständiger Zeuge
- selbständiges Beweisverfahren


- gesetzliche Verpflichtung zur Erstattung von Gutachten


- Beweisbeschluss als Auftrag an den Sachverständigen

4. 
Die rechtliche Position des handwerklichen Sachverständigen – Teil III


- Regeln und Richtlinien für die Sachverständigentätigkeit

5. Die Sachverständigenentschädigung

6.
Vom Ortstermin zum Gerichtsgutachten


- die Ermittlung des Sachverhalts beim Ortstermin: 

   Situationsbeispiele und Verhaltensempfehlungen

Samstag, 08:45 Uhr bis 13:30 Uhr

1. Praktische Übungen in Gruppen

- Ausarbeitung eines Gerichtsgutachtens anhand vorgegebenen Arbeitsmaterials

2. Vom Ortstermin zum Gerichtsgutachten – Teil II

- Ausarbeitung, Aufbau und Inhalt des Gutachtens

3.
Die Frage der Haftung

4.
Der Privatgutachter


- Stellung gegenüber seinem Auftraggeber

- Stellung gegenüber Dritten


- Definition des Auftragsverhältnisses


- Honorierung

5.
Auswertung der Gruppenarbeit und Abschlussgespräch

Referenten:
Team aus Richterschaft und Handwerksorganisation

Termine:
Raesfeld:




Achim:



a) 
20.-21. Januar 2012


16.-17. März 2012


b) 
03.-04. Februar 2012



c) 
09.-10. März 2012


Caputh bei Potsdam:


d)
04.-05. Mai 2012


20.-21. Apri 2012



e)
15.-16. Juni 2012

Seminargebühren:
485,00 Euro

Darin enthalten ist ein Exemplar des speziell für gutachterlich tätige Sachverständige entwickelten „Sachverständigen-Handbuches“ mit umfangreichen Informationen und Arbeitsunterlagen, zuzüglich Übernachtungskosten.

Mittags und abends können Sie nach Wunsch im Restaurant Schloss Raesfeld speisen oder in Restaurants an den Veranstaltungsorten. Das Essen ist nicht im Preis enthalten.

Sachverständige des Handwerks II

· Aufbauseminar -

Hinweis:
1 ½-tägiges Wochenendseminar (15 Stunden)


Beginn: 1 Tag um 10:00 Uhr



Ende: 2. Tag um 13:00 Uhr
Methode:
Referat, Rollenspiel
Freitag, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

1.
Ablauf des Zivilprozesses – dargestellt anhand einer Muster-Gerichtsakte

2.
Einleitung der praktischen Übungen in Gruppen
3.
Gruppenarbeit

a) Ortstermin


b) Ausarbeitung eines Gutachtens

4.
Gerichtsverhandlung (Rollenspiel durch Dozenten zu einem Musterfall)
5.
Erörterung von Spezialfragen aus der Tätigkeit des Gerichts- Sachverständigen

6.
Auswertung der Gruppenarbeit und Abschlussdiskussion

Samstag, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

1. Privatgutachten – Auftrag und Vergütung


Schiedsgutachten – Schiedsrichter – Vergleich

2. Abschlussdiskussion

Bei diesem Aufbauseminar stehen Gruppenarbeit, Planspiel und Aussprache im Vordergrund. Änderungen in der Themenfolge bleiben daher vorbehalten.

Samstag, ab ca. 13:00 Uhr

Prüfung (Multiple-Choice-Verfahren) über die Inhalte der beiden Seminare (Dauer ca. 1 Stunde)

Referenten:
Team aus Richterschaft und Handwerksorganisation

Termine:
Raesfeld:




Achim:



a) 
27.-28. Januar 2012


23.-24. März 2012



b) 
24.-25. Februar 2012



c) 
23.-24. März 2012


Caputh bei Potsdam:


d)
11.-12. Mai 2012


11.-12. Mai 2012



e)
29.-30. Juni 2012

Seminargebühren:
455,00 Euro

Darin enthalten ist sind umfangreiche Arbeitsunterlagen, zuzüglich Übernachtungskosten.

Mittags und Abends können Sie nach Wunsch im Restaurant Schloss Raesfeld speisen oder in Restaurants an den Veranstaltungsorten. Das Essen ist nicht im Preis enthalten.

Ansprechpartner für die Bestellung und Vereidigung zum handwerklichen Sachverständigen

Vorbereitung auf die rechtskundliche Prüfung

Akademie des Handwerks

Claudia Koppers

Freiheit 25 –27

46348 Raesfeld

Fon:

(0 28 65) 60 84-11

Fax: 

(0 28 65) 60 84-10

e-Mail:
c.koppers@akademie-des-handwerks.de

Internet
www.akademie-des-handwerks.de
Ansprechpartner/innen in den Handwerkskammern

Handwerkskammer Aachen

Herr Ass. Karl Fährmann
Sandkaulbach 21

52062 Aachen

Fon:

(0 241) 471- 141 
Fax: 

(0 241) 471- 103
e-Mail:

karl.faehrmann@hwk-aachen.de
Handwerkskammer Südwestfalen

Frau Iris Krüger

Brückenplatz 1

59821 Arnsberg

Fon:

(0 29 31) 877- 127
Fax:

(0 29 31) 877- 160

e-Mail:

iris.krueger@hwk-suedwestfalen.de
Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe

Herr Mathias Steinbild 

Obernstr. 48

33602 Bielefeld

Fon:

(0 521) 56 08- 0

Fax:

(0 521) 56 08- 199

e-Mail:

hwk@handwerk-owl.de
Handwerkskammer Dortmund

Frau Andrea Frey/Herr Dirk Haarmann

Reinoldistr. 7-9

44135 Dortmund

Fon:

(0 231) 54 93- 137 oder -251
Fax:
(0 231) 54 93- 116

e-Mail:

Andrea.frey@hwk-do.de
Handwerkskammer Düsseldorf

Herr Ass. Michael Bier
Georg-Schulhoff-Platz 1

40221 Düsseldorf

Fon:

(0 211) 87 95- 520
Fax:

(0 211) 87 95- 363

Handwerkskammer zu Köln

Frau Henriette Schaefer

Heumarkt 12

50667 Köln

Fon:

(0 221) 20 22- 275
Fax:

(0 221) 20 22- 371

e-Mail:

schaefer@hwk-koeln.de
Handwerkskammer Münster

Frau Monika Wilken

Bismarckallee 1

48151 Münster

Fon:

(0 251) 52 03- 220
Fax:

(0 251) 52 03- 218

e-Mail:

monika.wilken@hwk-muenster.de






